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VORBEMERKUNG

Der vorliegende Hygieneplan Corona der Grundschule Ehmen- Mörse gilt, solange die Corona
Pandemie im Land besteht oder er durch eine überarbeitete Version ersetzt wird. Ihm liegt
der jeweils aktualisierte Rahmenhygieneplan des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfs-
burg zugrunde. 

Alle Beschäftigten der Grundschule  Ehmen-Mörse, die Schulträger, alle Schülerinnen und
Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber
hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten.

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler sowie die Er-
ziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftrag-
te Person zu unterrichten.

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern alter-
sangemessen zu thematisieren und zu üben.
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1. ALLGEMEINE REGELUNGEN

In  der  Niedersächsischen  Corona-Verordnung  für  den  Schulbetrieb  im  1.  Schulhalbjahr
2020/2021 sind in § 17 die Vorgaben für die Szenarien A, B und C beschrieben. Aufgrund der
weiterhin bestehenden Pandemiebedingungen sind die hier aufgeführten Regeln und Maßnah-
men  von  besonderer  Bedeutung,  um  Einschränkungen  des  Unterrichtsangebots  oder  Schul-
schließungen zu vermeiden.

Szenario A - Eingeschränkter Regelbetrieb

Szenario A beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen weitgehend normalen Un-
terrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern
zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben.  Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen
verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können, und in ihrer Personenzusammen-
setzung möglichst unverändert  bleiben.  An der Grundschule  Ehmen-Mörse bildet  jeweils  ein
Jahrgang getrennt nach den Schulgebäuden in Ehmen und Mörse eine Kohorte. 

Dadurch lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen.

Szenario B - Schule im Wechselmodell

Wenn es regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen sollte und das örtliche
Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen eingeschränkten Regel-
betrieb (Szenario A) nicht mehr zulässt, wird in Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt
in Szenario B gewechselt, welches eine Kombination aus Präsenzunterricht und  verpflichtendem
Lernen zu Hause vorsieht. In diesem Fall kehren wir zu den Regelungen zurück, die vor den Som-
merferien galten. (Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan vom 30.06.2020)

 maximal 16 Personen im Präsenzunterricht

 Mindestabstand von 1,5 Metern auch wieder innerhalb einer Klasse

 täglicher Wechsel der halben Lerngruppe in Präsenzuntericht und „Lernen zu Hause“  
(rote Gruppe an den geraden, grüne Gruppe an den ungeraden Kalendertagen im Prä
senzunterricht)

Szenario C - Quarantäne und Shutdown

Bei lokalen oder landesweiten Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen tritt das Szena-
rio C in Kraft. Neben regionalen Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne Jahrgänge,
Klassen oder Gebäudenutzer  durch das  Gesundheitsamt in Quarantäne  versetzt  werden. Die
Schülerinnen und Schüler lernen dann ausschließlich zu Hause und die Lehrkräfte leiten an und
kommunizieren regelmäßig mit den SuS. 

Für die Notbetreuung bei Schulschließungen gelten auch die Vorgaben zum Szenario B.
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2. PERSÖNLICHE HYGIENE

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-
weg ist die Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atem-
wege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleim-
haut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.

Wichtigste Maßnahmen

 Bei  Krankheitszeichen (z.B.  Fieber,  Husten,  Kurzatmigkeit,  Luftnot,  Verlust  des Ge-
schmacks- / Geruchssinn,  Halsschmerzen,  Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden
Fall zu Hause bleiben.

 Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. (In Szenario A darf dieser Abstand bei
Schülerinnen und Schülern derselben Kohorte unterschritten werden. )

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h.
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

 Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Hände-schüt-
teln.

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht

mit anderen Personen geteilt werden.

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe mög-
lichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. El-
lenbogen benutzen. Aktion: Mach es mit links!

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.

 Gründliche Händehygiene

Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden (Hilfe: 2mal Happy Birthday singen), ri-
tualisiert während des Unterrichts: Kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist
der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder Niesen; nach dem erstmaligen Betreten
des Schulgebäudes; vor dem Essen; möglichst auch vor dem Aufsetzen und nach dem
Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach der großen Hofpause, nach dem Toilet-
ten-Gang.

Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände 

regelmäßig eingecremt werden. Die  Handcreme ist  für  den Eigengebrauch von zu
Hause mitzubringen.
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Händedesinfektion:

Grundsätzlich:  Durchführung  der  Händedesinfektion  nur  unter  Anwesenheit  /  Anleitung
durch eine Aufsichtsperson! Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als
Regelfall zu praktizieren!

Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion altersge-
recht von den Lehrkräften zu erläutern. Ferner wird darauf hingewiesen, dass Desinfektions-
mittel nie unbeaufsichtigt zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in einem Raum sein
dürfen. Den Schülerinnen und Schülern ist die Möglichkeit der leichten Entflammbarkeit zu
verdeutlichen, um den achtsamen Umgang zu schulen und ein Runterfallen der Flaschen mög-
lichst auszuschließen.

Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn

 ein Händewaschen nicht möglich ist,

 nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem.

Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis
zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden (Hilfe:  2mal Happy Birthday singen) in die
Hände eingerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.

Achtung! Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur Desinfektion von
Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr!

Durch den Wegfall des Abstandsgebots zwischen den Schülerinnen und Schülern bekommt die
konsequente Umsetzung der Lüftung von Räumen eine besondere Bedeutung. 

Zudem wird im Szenario A das  Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unter-
richts in bestimmten Situationen verpflichtend vorgegeben. Im Unterricht und innerhalb ei-
ner Kohorte muss kein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden. Außerhalb von Unter-
richts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Schule besonders ge-
kennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Enge)
ein Abstand von mindestens 1,50 m zu Personen anderer Kohorten nicht gewährleistet wer-
den kann. In der Grundschule Ehmen-Mörse betrifft das die Gänge, Flure, Versammlungsräu-
me etc. sowie das Außengelände. Bei kohortenspezifischen Pausen kann das Tragen der MNS
entfallen.
Mit einem MNS oder einer textilen Barriere können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen,
Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Hus-
ten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so stark verringert werden. Das prophylaktische

Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen.
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2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, VERWAL-
TUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein
Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden. Dies gilt nicht für Angehörige derselben
Kohorte in Szenario A. Der Mindestabstand muss zwischen Lehrkräften, Pädagogischen Mitar-
beiterinnen,  Beschäftigten  der  Schule,  Erziehungsberechtigten  und  Besuchern  eingehalten
werden. Um den Infektionsschutz an den Lehrertischen zu erhöhen, können Plexiglasscheiben
aufgestellt werden.

Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- und Unterrichtsmaterialien können grund-
sätzlich auch haptisch entgegengenommen werden. Gleiches gilt auch für die Rückgabe von
Schulbüchern. Die iPads sind nach der Nutzung jeweils zu reinigen. 

Besonders wichtig bleibt das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft
ausgetauscht wird. Vor dem Unterrichtsbeginn morgens sind alle Räume gründlich zu lüften.
Anschließend bleiben alle Türen, die nicht aus Sicherheitsgründen geschlossen sein müssen,
weit geöffnet. Die Klassenräume sind mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in jeder
Pause und vor jeder Schulstunde, durch eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig
geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wir-
kungslos,  da durch sie kaum Luft ausgetauscht  wird.  Schülerinnen und Schüler können als
„Lüftungsdienst“ eingesetzt  werden. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen
daher für die Lüftung unter Aufsicht geöffnet werden. 

Reinigung

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung)
ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine hygienische Schulreinigung unter Berücksich-
tigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und
rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.

Ergänzend dazu gilt:
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise
über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor.

In der Schule steht daher  die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für
Oberflächen, denen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekre-
te und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in
der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die ansonsten übliche Rei-
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nigung völlig ausreichend.

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wisch-
desinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die
Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus
Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können (ebenso
bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur Desinfektion
sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Dies darf nur auf Anordnung einer Gesundheitsbehör-
de erfolgen. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel
(wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforderlich.

Folgende Areale der genutzten Räume der Standorte sollten mit den üblichen Reinigungsmit-
teln (Detergenzien) besonders gründlich und täglich gereinigt werden:

Dies sind zum Beispiel:

• Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff
der Türen

• Treppen- & Handläufe
• Lichtschalter

• Tische (sowohl Schüler- als auch Lehrertische)

• Telefone, Kopierer

• und alle sonstigen Griffbereiche.

Computermäuse, Tastatur und Tablets sind von den Benutzern, bzw. bei Schülerinnen und
Schülern von den Lehrkräften unmittelbar nach der Nutzung mit geeigneten Reinigungs-mit-
teln oder Desinfektionsspray zu reinigen.

Die Müllbehälter sind täglich zu leeren.

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher be-
reitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vor-
zuhalten.

Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, wie viele
Schülerinnen und Schüler sich in den Toilettenräumen (Zahl in Abhängigkeit von der Größe
des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. Wartebereiche davor werden durch Markierungsbän-
der kenntlich gemacht.

Die Toiletten sind von der Hausmeisterin regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prü-

7



fen.

Toilettensitze,  Armaturen,  Waschbecken  und  Fußböden  sind  täglich  zu  reinigen.  Bei  Ver-
schmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination
mit  einem Desinfektionsmittel  getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-
Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. 

4. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM KOMMEN UND GEHEN UND IN DEN PAUSEN

Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot
nur  unter  den Schülerinnen und Schülern  zugunsten  eines  Kohorten-Prinzips  aufgehoben.
Trotzdem muss in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach
Unterrichtsschluss gewährleistet sein, dass Abstand zwischen den Kohorten gehalten wird. Offene
Ankomm- und Nach-Hause-geh-Zeiten sollen vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler
zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen, sich in den Fluren befinden oder sich auf dem Schulhof
aufhalten. 

Der Schulhof wird während der Pausen in verschiedene Bereiche aufgeteilt und den Jahrgän-
gen zugewiesen. Aufsichtspflichten werden im Hinblick auf veränderte Pausensituationen an-
gepasst  (geöffnete  Fenster,  körperliche  Auseinandersetzungen  zwischen  Schülerinnen  und
Schülern, „tote“ Ecken im Schulgelände). Soweit erforderlich werden Vorkehrungen zur Steue-
rung des Zutritts zur Vermeidung von Warteschlangen getroffen. 

Eine Kohorte umfasst am Schulort Ehmen und Mörse getrennt jeweils die Klassen eines Jahr-
gangs. Zur Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten darf von dieser Regelung ab-
gewichen werden. (Zusammenfassung der Jahrgänge 1 und 2 sowie 3 und 4 im Ausnahmefall!)

Darüber hinaus können kohortenübergreifende Lerngruppen angeboten werden, wenn das
Abstandsgebot von 1,5 Metern sowohl beim Betreten und Verlassen des Raumes als auch
während des Unterrichts eingehalten wird. Die Zusammensetzung der Kohorten und die Kon-
takte außerhalb der Kohorte sind jeweils zu dokumentieren.
Lehrkräfte sowie Pädagogische Mitarbeiterinnen agieren grundsätzlich kohortenübergreifend.
Sie sind angehalten das Abstandsgebot untereinander und zu ihren Schülerinnen und Schülern
einzuhalten, wo immer dies möglich ist. Im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung kann auf das Abstandsgebot verzichtet werden, so-
weit die Lehrkräfte nicht kohortenübergreifend eingesetzt sind. 

Dies gilt auch, soweit der Mensabetrieb wieder angeboten werden kann. Wartebereiche wer-
den gekennzeichnet.
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5. GANZTAGSBETRIEB

Szenario A strebt eine Rückkehr zu einem geordneten Schulbetrieb einschließlich Ganztagesbe-
trieb an, der aber nicht mit dem Ganztagsangebot vor der Corona-Pandemie gleichgesetzt wer-
den kann. Auch hier gilt es weiterhin, die Anzahl von Kontakten so gering wie möglich zu halten.
Das Kohorten-Prinzip umfasst hier maximal zwei Schuljahrgänge. Wenn davon abgewichen wer-
den soll, ist unbedingt das Abstandsgebot von 1,5 Metern einzuhalten. Auch im Ganztagsbetrieb
ist die Zusammensetzung der Gruppen unbedingt zu dokumentieren. 

In Szenario B ist die Ganztagsschule ausgesetzt.

6. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORTUNTERRICHT

Die sportliche Betätigung muss  zum Schutz  vor  Corona-Infektionen verantwortungsvoll  erfol-
gen. Die Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ zur Durchführung des Sportunterrichts sind
in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Im Übrigen gilt Folgendes: 

Abstand und Kontaktlosigkeit 

Es gilt die allgemeine Abstandsregel. Sportunterricht findet im Klassenverband und außerunter-
richtlicher Schulsport in Gruppen bis höchstens 30 Personen innerhalb der festgelegten Kohorte
statt. 

Für Szenario B gilt abweichend: 

Vor der Sporthalle bzw. dem Sportplatz und beim Gang in die Umkleidekabine sind Gruppenan-
sammlungen und Warteschlangen zu vermeiden. In Fluren, Umkleidekabinen und Duschräumen
muss ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. Die Sportlehrkräfte achten darauf,
dass während der Sportausübung ein Mindestabstand von 2 m während des gesamten Unter-
richts eingehalten wird. Dazu können z. B. Aufenthaltsplätze und/oder Bewegungszonen mar-
kiert werden. 

Ein Sport gilt dann als kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein kör-
perlicher Kontakt zu anderen Sporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit dürfen also nur auf Ab-
stand und ohne sich gegenseitig zu berühren, erfolgen. Es dürfen auch keine direkten körperli -
chen Hilfestellungen gegeben werden. Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist erlaubt.
Das heißt, dass das Fußball- oder Handballtraining z. B. in Form von Passen, Dribbeln oder Hüt-
chen-Lauf möglich ist. Eine Wettkampfsimulation z. B. in Form von Zweikämpfen bleibt unter-
sagt. In Zweikampfsportarten kann also nur Individualtraining stattfinden. 
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Lüftungsmaßnahmen 

Schulsport  sollte  unter  Beachtung  der  Witterungsbedingungen bevorzugt  im Freien durchge-
führt werden, da so das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch reduziert wird. 

In Sporthallen, Umkleidekabinen und Duschräumen ist durch regelmäßiges und intensives Lüften
ein kontinuierlicher  Luftaustausch  zu gewährleisten.  Hierfür  sollten insbesondere die  Pausen
zwischen  Trainingsgruppen  genutzt  werden  bzw.  zusätzliche  Pausen  eingeführt  werden  und
möglichst alle Türen geöffnet werden. Nach Möglichkeit sollte auch während des Unterrichts ge -
lüftet werden. 

Gemeinsame Nutzung von Sportgeräten 

Nach der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, die mit den Händen berührt werden, sind am
Ende des Unterrichts die Hände gründlich zu waschen. 

Für Szenario B gilt abweichend:
Sportgeräte, die vorrangig mit den Händen berührt werden, sind nach Möglichkeit personen- be-
zogen zu verwenden. 

Wo das nicht möglich ist, sind Sportgeräte zu verwenden, die sich leicht reinigen lassen. Ins- be-
sondere vor der Übergabe an andere Personen, ist eine regelmäßige hygienische Reinigung vor-
zusehen. Tensidhaltige Reinigungsmittel (Detergenzien) wie Seife oder Spülmittel sind hier aus-
reichend (keine Desinfektion erforderlich). 

Sportartspezifische Hinweise 

Sportliche Betätigungen,  die den physischen Kontakt zwischen Personen betonen oder erfor-
dern, wie z. B. Ringen, Judo, Rugby, Paar- und Gruppentanz mit Kontakt, Partner- und Gruppen-
akrobatik, Wasserball und Rettungsschwimmübungen, bleiben weiterhin untersagt. 

Für Szenario B gilt abweichend:
Es sind die sportartspezifischen Hinweise in der beigefügten Anlage zu beachten. 

Infektionsschutz beim Musizieren 

Die Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ zur Durchführung von Gesangs- und Orchesterauf-
führungen ist zu beachten. Im Übrigen gilt Folgendes: 

Chorsingen oder dialogische Sprechübungen dürfen aufgrund des erhöhten Übertragungsrisikos
durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung und Aerosolbildung in Räumlichkeiten nicht stattfinden.
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Chorsingen unter freiem Himmel ist unter Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern zu-
lässig. 

Das Spielen von Blasinstrumenten darf in Räumlichkeiten nur unter Berücksichtigung der in der
„Stellungnahme  zum  Spielbetrieb  der  Orchester  während  der  COVID-19  Pandemie“  vom
07.05.2020 genannten „Spezifische Empfehlungen für Musikergruppen mit Blasinstrumenten mit
Aerosolproduktion und Tröpfchenbildung“ (S. 10 - 11) erfolgen. Beim Musizieren mit anderen In-
strumenten sind die allgemeinen Abstands-  und Hygieneregeln (Mindestabstand von 1,50 m)
beim Musizieren ausreichend und einzuhalten. 

7. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID- 19-   KRANK-
HEITSVERLAUF
Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für Beschäftigte in Schulen ist gemäß RKI allein
nicht möglich. Vielmehr sollte die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt bei Vorliegen
von chronischen Erkrankungen insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge (z. B. chro-
nisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), chronischen Lebererkrankungen, Diabetes mellitus
(Zuckerkrankheit),  mit  einer  vorliegenden  Einschränkung  des  Immunsystems  aufgrund  einer
Krebserkrankung oder mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die
mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immun-
abwehr schwächen, wie z. B. Cortison) für die Beschäftigte/ den Beschäftigten individuell ent-
scheiden, ob trotz optimaler Therapie das Risiko für einen möglicherweise schweren Verlauf ei -
ner COVID-Erkrankung besteht. Dies wird durch ein entsprechendes ärztliches Attest bestätigt. 

Die Beschäftigten, die zur oben genannten Risikogruppe gehören (nachgewiesen durch eine ärzt-
liche Bescheinigung, können im Szenario A unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen wie-
der im Präsenzunterricht in den Schulen eingesetzt werden. Es ist diesen Beschäftigten jedoch
grundsätzlich auch möglich, ihrer beruflichen Tätigkeit aus dem Home-Office heraus nachzukom-
men. 

Jede Lehrkraft bzw. jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter überprüft für sich persönlich, ob
das regionale Infektionsgeschehen tatsächlich das Verbleiben im Homeoffice erfordert oder ob
angesichts gleichbleibend niedriger Infektionszahlen vor Ort ein Einsatz im Präsenzunterricht un-
ter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln nach eigenem Ermessen verantwortbar erscheint.
Schwerbehinderten, die aufgrund ihrer Behinderung die erforderlichen Schutzmaßnahmen auch
im  Szenario A nicht einhalten können, ist ebenfalls auf eigenen Wunsch die Beschäftigung im
Home-Office zu ermöglichen. 

Schwangere können grundsätzlich im Präsenzunterricht unter Einhaltung der Hygieneregeln ein-
gesetzt werden. 

Beschäftigte,  die  das  60.  Lebensjahr  überschritten haben,  werden ebenfalls  wieder  uneinge-
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schränkt im Präsenzunterricht eingesetzt. Gleiches gilt für Beschäftigte, die mit Angehörigen aus
den oben beschriebenen Risikogruppen in einem gemeinsamen Haushalt leben. 

Für Szenario B gilt abweichend: 

Den Beschäftigten, die zu den oben definierten Risikogruppen gehören (nachgewiesen durch
eine ärztliche Bescheinigung), einschließlich der Schwangeren und der Schwerbehinderten, die
aufgrund ihrer Behinderung die erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht einhalten können, ist
unverzüglich wieder die Beschäftigung im Home-Office zu ermöglichen. 

Ergänzende Hinweise zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen 

Auch Schülerinnen und Schüler, die einer der genannten Risikogruppen angehören, haben im
Szenario A wieder regelmäßig am Unterricht in der Schule teilzunehmen. 

Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen aus den oben beschriebenen Risikogruppen in ei-
nem gemeinsamen Haushalt zusammenleben, können ebenfalls wieder regelmäßig am Präsenz-
unterricht teilnehmen. 

Für Szenario A und B gilt: 

Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus Ri- siko-
gruppen nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich. 

Corona-Warn-App 

Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leis-
ten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und be-
nachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person
hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person und der
Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu reduzieren. 

Die Nutzung der App wird allen Erwachsenen der Schulgemeinschaft der Grundschule Ehmen -
Mörse ausdrücklich empfohlen. 

Es ist ausreichend, wenn die App auf dem Mobiltelefon im Hintergrund läuft und das Telefon
stummgeschaltet mitgeführt wird. 

8. WEGEFÜHRUNG

Damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern
und auf den Schulhof gehen, gibt es eine versetzte Ankomm- und Heimgehzeit. Ein angepass-
tes Konzept zur Wegeführung, räumliche Trennung auf dem Schulhof und versetzte Pausen-
zeiten tragen ebenso dazu bei. Räumliche Trennungen und Wartebereiche wurden vorgenom-
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men und durch Abstandsmarkierungen auf  dem Boden oder an den Wänden sichtbar ge-
macht. 
Gemeinsame Schulwege sollen mit Mund-Nasen-Schutz oder entsprechendem Abstand erfol-
gen. Falls Kinder mit dem Auto gebracht werden, sollten am Schulort Ehmen ausschließlich die
Parkmöglichkeiten am Wasserturm oder der Parkstreifen am Siebsberg  genutzt werden.

9. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN

Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind zulässig, sollen jedoch auf das
notwendige Maß begrenzt werden. Dies gilt auch für Elternsprechtage etc. Dabei ist auf die Ein-
haltung des Mindestabstandes zu achten. 

Für Szenario B gilt abweichend: 

Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind grundsätzlich zulässig, sollen je-
doch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindest- ab-
standes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

10. MELDEPFLICHT

Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen. 

Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht in § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t und § 7
Abs. 1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkran-
kung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen dem Gesund-
heitsamt zu melden. 

Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet bei Personen mit jeglichen mit COVID-19 vereinbaren
Symptomen (z.  B. Atemwegserkrankungen jeder Schwere und/oder Verlust von Geruchs-/Ge-
schmackssinn) UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19, d. h. Aufenthalt am selben
Ort (z. B. Klassenzimmer, Wohnung/Haushalt, erweiterter Familienkreis). 

Bei ungewöhnlich gehäuftem Auftreten von Personen mit Symptomen und bei Unsicherheiten
kann eine vorsorgliche Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt sinnvoll sein. 

Schutzmaßnahmen der Gesundheitsbehörden 

• Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider fest-
gestellt, so trifft die zuständige Behörde die nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 
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• Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde
zudem in § 33 IfSG genannte Gemeinschaftseinrichtungen (u. a. Schulen) oder Teile da-
von schließen. 

• Schulen  sind  nicht  ermächtigt,  Schutzmaßnahmen  nach  dem  IfSG  zu  treffen.  

Anhang 1 Rahmenhygieneplan S 24 und S 25

Anhang 2 Rahmenhygieneplan S 31

Anhang 3 Regelungen für den Mensabetrieb
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